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Bekanntmachung einer Gemeinderats-Sitzung 

Am Montag, den OS. Mai 2025 um 19.30 Uhr, 
findet im Rathaus, Hauptstraße 2 in Genderkingen, 

eine Gemeinderats-Sitzung statt. 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil: 

1. Feststellung Listennachfolger für die Besetzung Gemeinderat 
2. Neubesetzung Gemeinderat mit Vereidigung von Frau Marion Mayr 
3. Änderung der Geschäftsordnung - Neubesetzung Ausschüsse, 

Verbandsvertretungen, Referenten 
4. Protokoll vom 07.04.2025 
5. Information zu den auf Basis Endabrechnung Kläranlage errechneten 

• Relevanten Quadratmeterpreisen Verbesserungsbeiträge 
• Abwassergebühren 
• Herstellungsbeiträgen 

6. Beschlussfassung über den Erlass der 1. Änderung der Beitragssatzung für die 
Verbesserung und Erneuerung der Entwässerungseinrichtung der Gemeinde 
Genderkingen 

7. Beschlussfassung über den Erlass der 4. Änderungssatzung der Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Genderkingen 

8. Bericht aus der Grundschulverbandsitzung 
9. Bericht aus der Verwaltungsgemeinschaftsversammlung 

10. Antrag FFW über Zuschuss Feuerwehrfest 
11. Zuschuss Vereinsförderrichtlinie Schützenverein Fassadenanstrich 

Schützen heim 



12. Aktueller Sachstand über mögliche Zone 30 im Bereich Lechstraße und 
Nebenstraßen 

13. Bericht des 1. Bürgermeisters und Bekanntgaben aus nichtöffentlicher Sitzung 
14. Sonstiges 

Ein nichtöffentlicher Teil schließt sich an! Anmerkung: 
Die Niederschrift der vergangenen öffentlichen Gemeinderatssitzung kann im Rathaus zu den 
üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

lfro.t~~Jo 
Leonhard Schwab 
1. Bürgermeister 


